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 Abhängigkeit
beschreibt den häufigen und starken, nicht zu kon-
trollierenden Wunsch, bestimmte Handlungen zu 
wiederholen, →  → Drogen oder Medikamente zu kon-
sumieren. Abhängigkeit ist eine Krankheit (Bera-
tungsstellen unter www.bzga.de).

 Abitur
ist der höchste erreichbare Schulabschluss in 
Deutschland und wird als allgemeine Hochschulreife 
(uneingeschränkte Studienberechtigung) bezeichnet.

 Abkürzung der Ausbildungsdauer
siehe →  → Verkürzung der Ausbildung, →  → Anrechnung 
beruflicher Vorbildung, →  → vorzeitige Zulassung zur 
Abschlussprüfung, →  → Teilzeitberufsausbildung.

 Abmahnung
ist Ausdruck der Verhaltensmissbilligung des Aus-
bildenden oder Arbeitgebers gegenüber dem Aus-
zubildenden oder Mitarbeitenden bei Verstoß gegen 
Verpflichtungen, aus Beweis- und Dokumentations-
gründen in schriftlicher Form. Die Abmahnung ent-
hält einen Hinweis auf die Pflichtverletzung, eine 
genaue Beschreibung des Abmahnungsgrundes 
und die Rechtsfolgen bei Wiederholung des Fehlver-
haltens (normalerweise Kündigung aus wichtigem 
Grund).

 Abschlussprüfung
Die Ausbildung endet im Idealfall mit der bestande-
nen Abschlussprüfung (→ → Ende der Ausbildung). In 
der Abschlussprüfung wird festgestellt, ob der/die 
Auszubildende →  → berufliche Handlungsfähigkeit er-
worben hat.
Die Voraussetzungen zur Teilnahme sind:

 ■ die Ausbildungsdauer muss zurückgelegt sein
bzw. die

 ■ Ausbildungsdauer darf nicht später als zwei Mo-
nate nach dem Prüfungstermin enden

 ■ Teilnahme an vorgeschriebenen Zwischenprüfungen
 ■ Ausbildungsnachweis, der über den Ausbilder

bzw. die Ausbilderin schriftlich oder elektronisch
vorgelegt wurde (Änderung des BBiG ist aktuell
dazu noch in Arbeit)

 ■ Berufsausbildungsverhältnis wurde im Verzeichnis
der Berufsausbildungsverhältnisse eingetragen

Weitere Zulassungsregelungen gibt es für die Absolven-
ten schulischer Ausbildungsgänge und die →  → Externen-
prüfung. Die Abschlussprüfung kann in zwei zeitlich aus-
einanderfallenden Teilen stattfinden. Für die Abnahme 
der Prüfung errichtet die zuständige Stelle einen →  → Prü-
fungsausschuss. Die Abschlussprüfung kann bei Nicht-
bestehen zweimal vor der zuständigen Stelle wiederholt 
werden. Dem Prüfkandidaten muss ein →  → Abschlussprü-
fungszeugnis ausgestellt werden. Die Abschlussprüfung 
ist für den Auszubildenden gebührenfrei, der oder die 
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Ausbildende zahlt eine anfallende Prüfungsgebühr (sie-
he §§ 37 bis 50 BBiG).

 Abschlussprüfung in zwei zeitlich auseinan-
der fallenden Teilen

Die Abschlussprüfung kann in zwei zeitlich auseinan-
der fallende Teile gespalten werden. Hierbei ersetzt 
der erste Teil die Zwischenprüfung. Das Ergebnis 
des ersten Teils fließt in das Gesamtergebnis der Ab-
schlussprüfung ein. Die Art der Prüfung wird durch 
die jeweilige Ausbildungsordnung vorgegeben (sie-
he auch →  → Zulassung zur Abschlussprüfung).

 Abschlussprüfungszeugnis
Mit Bestehen der Abschlussprüfung vor einem 
Prüfungsausschuss der IHK wird dem Auszubilden-
den das Prüfungszeugnis oder die Bescheinigung 
über das vorläufige Prüfungsergebnis überreicht. 
Auf Antrag des Auszubildenden ist dem Zeugnis 
eine englisch- und französischsprachige Überset-
zung beizufügen. Auf Antrag des Auszubildenden 
ist auf dem Zeugnis das Ergebnis der Leistungs-
feststellungen der Berufsschule aufzunehmen 
– den Nachweis hierfür muss der Auszubildende
erbringen.

	ADHS	(Aufmerksamkeitsdefizit-/	
Hyperaktivitätssyndrom)

Dies ist eine neurobiologische Störung des Ver-
haltens und der Emotionen. Der Beginn liegt in der 
Kindheit und Jugend, wobei die Krankheit auch im 
Erwachsenenalter weiter fort bestehen kann.  Die 
Betroffenen zeigen verschiedene Symptome. Dies 
können z.B. eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, im-
pulsives Verhalten, Hyperaktivität, planloses Arbei-
ten sein, aber auch Störungen des Sozialverhaltens, 
Depressionen oder sonstige psychische Störungen. 
Wissenschaftler vermuten, dass bei den Betroffenen 
eine Fehlfunktion im Gehirn stattfindet, Umweltein-
flüsse scheinen eine Rolle zu spielen. Eine Diagnose 
sollten nur Fachärzte und Psychologen stellen.

 Adoleszenz
Die dritte und letzte Phase des Jugendalters (nach 
der →  → Vorpubertät und der →  → Pubertät) wird Ado-
leszenz oder auch Nachreifezeit bzw. Nachpubertät 
genannt. Sie ist der Übergang des Jugendlichen zum 
Erwachsenen. Die körperliche und geistig-seelische 
Entwicklung ist weitgehend abgeschlossen.

  Adressatenanalyse
ist Teil der didaktischen Vorbereitung des →  → Ausbil-
ders auf die erwartete Zielperson bzw. Zielgruppe 
von Lernenden einer Ausbildungseinheit. 
Der Ausbilder bzw. die Ausbilderin berücksichtigt bei 
seinen oder ihren Planungen:

 ■ Alter, Geschlecht, körperliche Eigenschaften
 ■ schulische Vorbildung
 ■ Kenntnisse, Fertigkeiten aus Berufsschule und Betrieb
 ■ Erfahrungen, Interessen, besondere Begabungen

vorhandene Fähigkeiten
 ■ motivationale Eigenschaften (Lern- und Arbeits-

verhalten, Sozialverhalten, Persönlichkeitsmerk-
male)

 ■ Vorwissen/Vorerfahrungen zum beabsichtigten
Thema/Lernziel

 ■ Anzahl der Teilnehmenden
 ■ Zusammensetzung der Gruppe

 AEVO
ist die Abkürzung für Ausbilder-Eignungsverord-
nung. Sie regelt den Nachweis der berufs- und 
arbeitspädagogischen Eignung und beschreibt die 
hierfür notwendigen Kompetenzen. Sie wurde erst-
mals im Jahr 1972 erlassen, danach in 1998 und 
2009 novelliert und damit an veränderte Anforde-
rungen an den Ausbilder und das veränderte Rol-
lenverständnis angepasst. Die AEVO definiert die 
berufs- und arbeitspädagogische Kompetenz zum 
selbstständigen Planen, Durchführen und Kontrollie-
ren der Berufsausbildung in vier Handlungsfeldern:

 ■  Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbil-
dung planen,

 ■  Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung
von Auszubildenden mitwirken,

 ■   Ausbildung durchführen,
 ■  Ausbildung abschließen.

	affektives	Lernziel,	affektiver	Lernziel- 
bereich,	affektive	Feinlernziele

betreffen den Bereich Verhalten  und Einstellungen 
(siehe auch →  → Lernzielbereiche und →  → Feinlernziel).

 Agentur für Arbeit
bietet u. a. Leistungen zur Eingliederung in die Ar-
beit für Arbeitslose und erbringt Dienstleistungen 
für Arbeitgeber (Informationen über Arbeitsmarkt, 
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Vermittlung von Arbeitnehmern) und Arbeitnehme-
rinnen bzw. Arbeitnehmer (Beratung und Vermitt-
lung). Die Leistungen sind in § 3 SGB III beschrieben 
(siehe auch →  → Bundesagentur für Arbeit). Für den 
Ausbilder oder die Ausbilderin ist die Agentur für 
Arbeit wichtig durch die  → → Berufsberatung, die Ver-
mittlung von Ausbildungsbewerbern, die Förderung 
von  → → Einstiegsqualifizierung und die Unterstützung 
der Ausbildung durch →→assistierte Ausbildung..

 aktive Ausbildungsmethoden
Ausbildungsmethoden, bei denen der oder die Ler-
nende selbst aktiv ist, z. B.: →  → Lehrgespräch, →  → Fall-
methode, →  → Rollenspiel, →  → Leittextmethode, →  → Pro-
jektmethode, →  → Lernauftrag.

 aktives Lernen
In der Berufsausbildung soll aktives Lernen metho-
disch so geplant sein, dass das Leitziel der beruf-
lichen Bildung, berufliche Handlungskompetenz zu 
entwickeln, erreicht wird. 

aktives Zuhören
Bei dieser Methode aus der →  → Kommunikation wird 
dem Gesprächspartner Aufmerksamkeit und Inter-
esse durch verbale (z. B. Fragen stellen) und nonver-
bale (z. B. Kopfnicken, zugewandt sitzen) Reaktionen 
entgegengebracht.

 Akzeleration
ist die Entwicklungsbeschleunigung bei Jugendli-
chen im Vergleich zu Gleichaltrigen. Die Reife setzt 
eher ein als bei früheren Generationen, gleichzeitig 
nimmt die Körpergröße von Generation zu Genera-
tion zu. Das Gegenteil ist die →  → Retardierung.

 Alkoholmissbrauch
Regelmäßiger Konsum von Alkohol kann in die  
→→ Abhängigkeit/Sucht führen. Die Alkoholkrankheit
kann bereits durch den regelmäßigen Konsum klei-
nerer Mengen beginnen und ist dem Betroffenen
nicht immer anzumerken. Übermäßiger Alkoholkon-
sum führt zu bleibenden schweren psychischen und
körperlichen Schädigungen.

allgemein bildende Schulen
Durch den Besuch einer allgemein bildenden Schu-
le wird die gesetzliche Schulpflicht erfüllt. Hier-
zu zählen Grund-, Förder-, Haupt-, Gesamt- und 

Realschulen sowie Gymnasien. An allgemein bilden-
den Schulen kann kein Berufsabschluss erreicht wer-
den, es steht die Vermittlung von Allgemeinwissen 
im Vordergrund.

 allgemeine Hochschulreife
siehe →  → Abitur.

 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG)

Ziel des Gesetzes ist es, Benachteiligungen aus Grün-
den der Rasse oder ethnischen Herkunft, des Ge-
schlechts, der Religion und Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität 
zu verhindern oder zu beseitigen. Das AGG wirkt sich 
auf viele Rechtsgeschäfte des täglichen Lebens aus – 
so auch und insbesondere auf den Bereich der 
Einstellungen.

 Alternativfragen
Bei dieser Frageform werden zwei oder meh-
rere Wahlmöglichkeiten vorgegeben (siehe 
auch →  → Fragetechnik).

Amt für Arbeitsschutz
Hierbei handelt es sich um eine Einrichtung zur 
Überwachung des Arbeitsschutzes. In den Bun-
desländern gibt es unterschiedliche Bezeich-
nungen für die Arbeitsschutzämter (Gewerbe-
aufsichtsamt), ebenso gibt es unterschiedliche 
Strukturen und Aufgaben. Die Arbeitsschutzämter 
kontrollieren die Einhaltung von Gesetzen und Ver-
ordnungen in Betrieben, z. B. Arbeitszeitgesetz, Ar-
beitsschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz und 
Bildschirmarbeitsverordnung.

Andorra-Effekt
ist ein →  → Beurteilungsfehler. Der Andorra-Effekt 
(nach dem Roman des Schriftstellers Max Frisch) 
betrifft eine →  → Sich-selbst-erfüllende-Prophezeiung 
des Beurteilers bezüglich des zu Beurteilenden: die 
Prognose trifft tatsächlich ein.

Anforderungsprofil
Vor der Bewerberauswahl sollte der Betrieb Kriterien 
aufstellen, die der Bewerber oder die Bewerberin er-
füllen muss und die im Auswahlverfahren abgeprüft 
werden. Diese Kriterien lassen sich in einem Anfor-
derungsprofil darstellen. Es enthält eine Auflistung, 
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in welcher Ausprägung Eigenschaften und Fähigkei-
ten bei der Einstellung vorhanden sein müssen.

 Anlagen
Die →  → Entwicklung des Menschen wird geprägt von 
Anlagen und Umwelteinflüssen. Allerdings entwickelt 
sich die ererbte Grundlage nicht von selbst. Eine an-
gelegte Fähigkeit kann sich vielmehr nur entfalten, 
wenn sich der Mensch aktiv mit der Umwelt ausei-
nandersetzt. Was einem Menschen als Erbanlagen 
mitgegeben ist, kann also durch eine positive Lern-
umwelt gefördert werden, durch eine ungünstige 
Lernumwelt jedoch verkümmern. Defizite, die durch 
eine negative Lernumwelt entstanden sind, kön-
nen auch wieder in positiver Richtung beeinflusst 
werden.

 Anpassungsfortbildung
ist eine Form der beruflichen Fortbildung. Diese soll 
die berufliche Handlungsfähigkeit erhalten und an-
passen, um aktuellen beruflichen Anforderungen 
gerecht werden zu können, z. B. EDV-Lehrgang bei 
Einführung neuer Software.

	 Anrechnung	beruflicher	Vorbildung	
Berufliche Vorbildung durch den Besuch berufs-
bildender Schulen oder durch eine andere Berufs-
ausbildung kann ganz oder teilweise auf die Aus-
bildungsdauer angerechnet werden (§ 7 BBiG). 
Grundsätzlich ist hierfür ein gemeinsamer Antrag 
von Auszubildenden und Ausbildenden an die zu-
ständige Stelle notwendig. Sofern Rechtsverordnun-
gen nach Landesrecht bestehen und der gemeinsa-
me Antrag vorliegt, hat die zuständige Stelle keinen 
Ermessensspielraum. Anrechnen bedeutet in diesem 
Zusammenhang, dass die entsprechende Ausbil-
dungsdauer als zurückgelegt gilt und hat damit Ein-
fluss auf die Höhe der Ausbildungsvergütung.

https://www.bibb.de

 Anrechnung der Berufsschulzeiten auf die 
Ausbildungs-/Arbeitszeit

Auszubildende sind vom Ausbildenden für den Be-
rufsschulbesuch freizustellen, siehe →  → Freistel-
lung, und unterliegen einem →  → Beschäftigungs-
verbot für bestimmte Zeiten nach und vor der 
Berufsschule. Die Ausbildungsvergütung ist für die 

Zeit des Berufsschulbesuchs weiterzuzahlen. Für ju-
gendliche Auszubildende gilt der § 9 JArbSchG, für 
über 18-jährige Auszubildende gilt der § 15 BBiG. Ob-
wohl zwei verschiedene Rechtsgrundlagen vorhanden 
sind, gelten die gleichen Regelungen für die Anrech-
nung der Zeit in der Berufsschule auf die Ausbildungs-
zeit (laut § 15 Abs. 2 BBiG), bzw. die Arbeitszeit (laut  
§ 9 Abs. 2 JArbSchG). Bei Blockunterricht gilt: Die Zeit in
der Berufsschule inklusive Pausen wird mit der durch-
schnittlichen wöchentlichen Ausbildungs- bzw. Arbeits-
zeit angerechnet. Bei Teilzeitunterricht wird der Berufs-
schultag einschließlich der Pausen angerechnet. Wenn
an einem Berufsschultag keine Beschäftigung mehr
erfolgt, dann wird dieser Tag mit der durchschnittli-
chen täglichen Ausbildungs- bzw. Arbeitszeit angerech-
net. Hinsichtlich der Anrechnung der Wegezeit von der
Schule zum Betrieb existiert aus formal juristischer Sicht
derzeit eine Regelungslücke. Hier bleibt die Rechtspre-
chung abzuwarten, allerdings gehen Kommentierun-
gen (Herkert/Töltl, § 15, Rdnr. 6) davon aus, dass die
Wegezeit nicht anrechenbar ist. Wegezeit ist demnach
nicht als „Berufsschulunterrichtszeit” zu definieren.

 Anrechnungsmodell
Struktur eines Ausbildungsberufes, auch gestufte 
Ausbildung genannt. Eine Ausbildungsverordnung 
kann vorsehen, dass eine andere Ausbildung auf 
eine Berufsausbildung angerechnet wird, z. B. Ver-
käufer/Verkäuferin und Einzelhandelskaufleute, im 
Gegensatz zur →  → Stufenausbildung.

 Appell
Mit jeder Aussage will der →  → Sender den →  → Empfän-
ger in irgendeiner Form aktivieren, ihn zu etwas be-
wegen. Appelle können sehr offenkundig sein bzw. 
klar ausgesprochen werden oder eher unterschwel-
lig sein („Wozu ich dich veranlassen möchte“). Der 
Appell ist eine von vier Botschaften im Kommunika-
tionsmodell von Schulz von Thun (siehe auch →  → ver-
bale Kommunikation).
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 Arbeitsblatt
Im Arbeitsblatt werden Stoffinformation, Arbeits-
aufträge, Raum für eigenständige Lösungen sowie 
manchmal auch Elemente der Erfolgssicherung und 
der Erfolgskontrolle vereint. Es kann bei Bedarf ent-
wickelt und eingesetzt werden und die konkrete be-
triebliche Realität besser berücksichtigen als Lehrbü-
cher. Wenn das Arbeitsblatt richtig aufbereitet ist und 
sich am entdeckenden Lernen und an der betrieb-
lichen Praxis orientiert, fördert es die Selbstständig-
keit. Das Arbeitsblatt wird häufig auch als Oberbegriff 
für Informationsblatt oder Merkblatt,  Aufgabenblatt, 
Arbeitsanweisung und Lernhilfeblatt verwendet.

 Arbeitsförderung
ist eine Maßnahme der staatlichen Arbeitsmarkt-
politik. Ziel ist es, dem Entstehen von Arbeitslosigkeit 
entgegenzuwirken. Die Instrumente der staatlichen 
Arbeitsförderung sind im Sozialgesetzbuch SGB III 
geregelt und werden von den Agenturen für Arbeit 
und den Jobcentern umgesetzt.

 arbeitsgleiche Gruppenarbeit 
Bei dieser Form der Arbeitsverteilung bearbei-
ten alle Gruppen das gleiche Thema (siehe auch    
→ → Gruppenarbeit).

Arbeitsmittel
sind alle Geräte, Gegenstände, Werkzeuge, Maschi-
nen oder Anlagen, die zur Arbeit benötigt werden. 
Sie werden zu →  → Ausbildungsmitteln, sobald sie im 
Rahmen der Ausbildung eingesetzt werden und sind 
dann nach § 14 BBiG dem oder der Auszubildenden 
kostenlos zur Verfügung zu stellen.

 Arbeitsplatzschutzgesetz
Im Gesetz über den Schutz des Arbeitsplatzes bei 
Einberufung zum →  → Wehrdienst (ArbPlSchG) ist fest-
gelegt, dass ein Arbeits- oder Ausbildungsverhält-
nis für die Zeit des Wehrdienstes oder einer Wehr-
übung ruht. Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisse 
dürfen nicht aus diesem Anlass gekündigt werden. 
Die Wehrpflicht nach Wehrpflichtgesetz (WPflG) 
wurde zum 1.7.2011 ausgesetzt und gilt nur noch 
im Spannungs- bzw. Verteidigungsfall.

 Arbeitsprobe
ist die Erledigung einer praktischen Arbeitsaufga-
be im Rahmen einer Lernzielkontrolle oder einer 

Prüfung, vor allem im handwerklichen oder gewerb-
lich-technischen Bereich.

 Arbeitsrecht
regelt die Rechtsbeziehungen zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer. Da Arbeitnehmer bzw. Arbeit-
nehmerin nur ist, wer abhängige Arbeit leistet, wird 
das Arbeitsrecht auch als Sonderrecht der abhängi-
gen Arbeit bezeichnet. Das Arbeitsrecht unterschei-
det individuelles und kollektives Arbeitsrecht.
Dabei ist Individualarbeitsrecht der Teil, der die sich 
aus dem Abschluss eines Arbeitsvertrages ergeben-
den Rechtsbeziehungen zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer regelt.
Das kollektive Arbeitsrecht dagegen regelt das Recht 
der Arbeitsverbände in Beruf und Betrieb, ihre Ver-
träge (z. B. Tarifverträge) und ihre Arbeitskämpfe 
(Streik und Aussperrung).
Das Arbeitsrecht umfasst privatrechtliche Regeln, die 
speziell im Interesse der Parteien des Arbeitsvertrages 
festgesetzt sind (z. B. Kündigungsfristen), und öffent-
lich-rechtliche Regeln, die im Interesse der Öffentlich-
keit ergangen sind (z. B. Unfallverhütungsvorschriften), 
sich aber zugunsten der Parteien des Arbeitsvertrages 
auswirken. Im Vordergrund der arbeitsrechtlichen 
Regelungen steht der Schutz des Arbeitnehmers. In 
Deutschland finden sich arbeitsrechtliche Vorschriften 
in vielen unterschiedlichen Rechtsquellen, wie Gesetze 
und Tarifverträge, aber auch in Betriebsvereinbarun-
gen. Ebenso hat das so genannten Richterrecht eine 
große Bedeutung im deutschen Arbeitsrecht.

 Arbeitsschutzrecht
Unter Arbeitsschutzrecht versteht man die Ge-
samtheit der Rechtsnormen, die dem Arbeitge-
ber öffentlich-rechtliche Pflichten auferlegen, um 
die Arbeitnehmer vor Gefahren zu schützen (siehe 
auch →  → öffentliches Recht).

 Arbeitsstättenverordnung
Diese Verordnung dient der Sicherheit und dem Ge-
sundheitsschutz der Beschäftigten beim Einrichten 
und Betreiben von Arbeitsstätten.

 Arbeitstage
Urlaubsvorschriften berechnen Urlaubsansprü-
che teils nach Werktagen und teils nach Arbeits-
tagen. Ist der Urlaubsanspruch nach Arbeitstagen 
definiert, so bezieht sich dies auf die vereinbarte 
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Fünf-Tage-Woche. Dann sind pro Urlaubswoche fünf 
Urlaubstage anzurechnen (→ → Werktage).

arbeitsteilige Gruppenarbeit
Bei dieser Form der Arbeitsverteilung bearbei-
tet jede Arbeitsgruppe ein anderes Thema (siehe 
auch →  → Gruppenarbeit).

 Arbeitsvertrag
Diese Vereinbarung eines Arbeitsverhältnisses zwi-
schen Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin und 
Arbeitgeber kommt aufgrund zweier sich entspre-
chender Willenserklärungen zustande. Nach § 2 
Nachweisgesetz ist eine Niederschrift der wesent-
lichen Vertragsbedingungen notwendig. Die Zuläs-
sigkeit und der Abschluss von befristeten Arbeitsver-
trägen ist im Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) 
geregelt.

 Arbeitszeit
wird geregelt in →  → Tarifverträgen, →  → Betriebsver-
einbarungen, →  → Arbeitsverträgen und allgemein 
im →  → Arbeitszeitgesetz. Für die Beschäftigung Ju-
gendlicher gilt das →  → Jugendarbeitsschutzgesetz.

 Arbeitszeitgesetz
regelt u. a. die werktägliche Arbeitszeit, die Ruhepau-
sen, die Ruhezeit, die Nacht- und Schichtarbeit, die 
Sonn- und Feiertagsbeschäftigung bzw. -ruhe für die 
zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten, sofern sie 
nicht unter das →  → Jugendarbeitsschutzgesetz fallen, 
sowie für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

 Arbeitszergliederung
Bei der Arbeitszergliederung wird ein Ausbildungsin-
halt in einzelne Arbeitsschritte aufgeteilt. Die Analyse 
der zu erlernenden Arbeitsschritte wird aufgeglie-
dert in folgende Abschnitte:

■ Was wird gemacht?
■ Wie wird es gemacht?
■ Warum wird es so gemacht?
■ Welche Arbeitsmittel werden dafür benötigt?

Das Erstellen einer Arbeitszergliederung gehört für 
Ausbilder und Ausbilderinnen zur Vorbereitung der 
Ausbildungseinheit, insbesondere bei Anwendung 
der Vier-Stufen-Methode.

ärztliche Untersuchung
Jugendliche unter 18 Jahren müssen nach § 32 
JArbSchG vor der Aufnahme einer dauerhaften be-
ruflichen Beschäftigung ärztlich untersucht werden 
(siehe auch → → Erstuntersuchung). Nach Ablauf eines 
Jahres muss eine Nachuntersuchung erfolgen (§ 33f. 
JArbSchG). Weitere Untersuchungen sind auf freiwilli-
ger Basis möglich. Die Untersuchungen beziehen sich 
auf den Gesundheits- und Entwicklungszustand und 
körperliche Beschaffenheit des Jugendlichen (§ 37 
JArbSchG). Die Nachuntersuchungen beziehen sich da-
rüber hinaus auf die Auswirkungen der Beschäftigung 
auf die Gesundheit und Entwicklung des Jugendlichen. 
Der Arzt stellt für den Arbeitgeber eine Bescheinigung 
aus, dass die Untersuchung stattgefunden hat. In die-
ser Bescheinigung ist vermerkt, welche Arbeiten die Ge-
sundheit oder die Entwicklung des Jugendlichen beein-
trächtigen. Die ärztliche Bescheinigung ist der IHK als 
zuständiger Stelle bei der Eintragung in das Verzeichnis 
der Berufsausbildungsverhältnisse vorzulegen.

 Assessment-Center (AC)
Der Begriff Assessment-Center kommt aus dem ameri-
kanischen Sprachgebrauch (to assess = bewerten, be-
urteilen, einschätzen). Als Verfahren wurde es erstmals 
in den 1920er Jahren zur Auswahl von Offiziersanwär-
tern eingesetzt. Seit den 1960er Jahren werden As-
sessment-Center zunächst in den USA, heute weltweit 
zur Beurteilung und Auswahl von Führungskräften 
und Führungsnachwuchskräften genutzt. Bestandteile 
eines Assessment-Centers sind in der Regel: Rollen-
spiele, Planspiele, Gruppendiskussionen, Einzelvorträ-
ge, Fallstudien und psychologische Testverfahren.
Das Assessment-Center ist ein eignungsdiagnosti-
sches Verfahren. Grundidee ist es, die Kandidatin-
nen und Kandidaten in Situationen (Übungen) zu 
beobachten, die die Anforderungen der künftigen 
Aufgabe so gut als möglich abbilden. Mehrere Be-
obachter halten anhand von Beobachtungsbögen 
das Verhalten der  Teilnehmenden in jeder Situation 
fest. Die so genannten Anforderungsdimensionen 
werden auf einer Skala  bewertet, was den Vergleich 
der Teilnehmenden untereinander erlaubt. Auch 
der einzelne Kandidat kann so in seinem Verhalten 
und/oder in seiner Leistung über die verschiedenen 
Übungen hinweg betrachtet werden. Die Qualität 
des Assessment-Centers hängt wesentlich von der 
Qualität der Arbeit der Beobachter sowie der ein-
deutigen Definition der Anforderungskriterien ab.
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